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Kroner, Marie-Louise

Von: Schunn Roland <Schunn.Roland@lra-es.de>
Gesendet: Freitag, 16. Juni 2023 12:19
An: Kroner, Marie-Louise
Cc: Balz Heike
Betreff: WG: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan "Badwiesen I"
Signiert von: schunn.roland@lra-es.de

Sehr geehrte Frau Kroner, 
 
das Entwässerungskonzept liegt uns zwischenzeitlich vor und wird aktuell von uns geprüft. Wann unsere 
Stellungnahme zum Wasserrechtsverfahren fertig ist, kann ich im Moment jedoch noch nicht abschätzen. 
 
Reicht Ihnen für den B-Plan zur Entwässerung folgende Stellungnahme: 
„Dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz wurde zwischenzeitlich ein Entwässerungskonzept mit 
Antrag auf Versickerung und Einleitung von Niederschlagswasser in den Kegelesbach bzw. 
Dornbrunnenbach vorgelegt.   
 
Entsprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen werden im Zuge des Wasserrechtsverfahrens festgelegt. 
 
Der Niederschlagswasserabfluss aus dem Gebiet ist zudem durch geeignete Festsetzungen und 
Regelungen (Gründächer, versickerungsfähige Fuß-/Radwege, PKW-Stellplätze oder ähnliches) zu 
minimieren. Es ist zu prüfen, ob eine Begrünung sämtlicher Flachdächer möglich ist.  
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei mir melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Roland Schunn 
  
 
Landratsamt Esslingen  
SG 441 – Gewässer 
 
Besucheradresse: 
DAS ES! 
Fleischmannstraße 4 
73728 Esslingen am Neckar 
 
Postanschrift: 
Landratsamt Esslingen 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Neckarstraße 1 
73728 Esslingen am Neckar  
Tel:  +49 711 39 02-42485 
Fax: +49 711 39 02-52485 
schunn.roland@LRA-ES.de 
www.landkreis-esslingen.de 
 
  
Denken Sie an die Umwelt! - Muss diese Mail wirklich ausgedruckt werden? 
 
 
Von: M.Kroner@kirchheim-teck.de <M.Kroner@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 13. Juni 2023 08:04 
An: Schunn Roland <Schunn.Roland@lra-es.de> 
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Cc: Balz Heike <Balz.Heike@lra-es.de> 
Betreff: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Badwiesen I" 
 
Sehr geehrter Herr Schunn,  
 
da im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bei der Abwägung eine Stellungnahme zu dieser Thematik notwendig 
ist, bat ich Sie in meiner Mail vom 03.05.2023 eine nachträgliche Stellungnahme zur Entwässerung bis zum 
02.06.2023 abzugeben. Als Grundlage hierfür diente das Entwässerungskonzept über die Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagswassers, welches Ihnen bereits am 26.04.2023 in digitaler Form übermittelt von Herrn 
Hüttel übermittelt wurde. 
 
Ich wollte mich daher erkundigen, wie der aktuelle Stand hinsichtlich der Stellungnahme zum Entwässerungskonzept 
ist.  
 
Für eine Rückmeldung bedanke ich mich im Voraus. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Marie-Louise Kroner 
 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstr. 3  
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-531; Fax: -430 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
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Kroner, Marie-Louise

Von: Baier Beate <Baier.Beate@lra-es.de>
Gesendet: Freitag, 11. August 2023 13:40
An: Kroner, Marie-Louise
Cc: Schunn Roland
Betreff: AW: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan "Badwiesen I"
Signiert von: baier.beate@lra-es.de

Sehr geehrte Frau Kroner, 
  
das Konzept entspricht den von uns vorgegebenen Rahmenbedingungen. Mittlerweile wurden auch die 
überarbeiteten Unterlagen für den Wasserrechtsantrag eingereicht. Im Rahmen des Verfahrens werden 
Details abgestimmt und entsprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen festgelegt.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Beate Baier 
  
  
Dr. Beate Baier 
Landratsamt Esslingen  
SG 441 – Gewässer 
Sachgebietsleiterin 
  
ab dem 26.01.2022 
Besucheradresse: 
DAS ES! 
Fleischmannstraße 4 
73728 Esslingen am Neckar 
  
Postanschrift: 
Landratsamt Esslingen 
73726 Esslingen a.N.  
Tel:  +49 711 39 02-42490 
Fax: +49 711 39 02-52490 
baier.beate@LRA-ES.de 
www.landkreis-esslingen.de 
  
  
  
  
Denken Sie an die Umwelt! - Muss diese Mail wirklich ausgedruckt werden? 
  
Von: M.Kroner@kirchheim-teck.de <M.Kroner@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Freitag, 11. August 2023 11:21 
An: Baier Beate <Baier.Beate@lra-es.de> 
Betreff: WG: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Badwiesen I" 
  
  
  
  
 
Freundliche Grüße 
 
Marie-Louise Kroner 
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Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstr. 3  
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-531; Fax: -430 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
  
Von: Kroner, Marie-Louise  
Gesendet: Mittwoch, 26. Juli 2023 12:54 
An: 'Schunn Roland' <Schunn.Roland@lra-es.de> 
Cc: Balz Heike <Balz.Heike@lra-es.de> 
Betreff: AW: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Badwiesen I" 
  
Sehr geehrter Herr Schunn,  
  
danke für Ihre Rückmeldung. Eine Stellungnahme zum Wasserrechtsverfahren ist hinsichtlich des 
Bebauungsplanverfahrens nicht notwendig. 
  
Aufgrund des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens habe ich die Architekten gebeten, noch eine textliche 
Kurzzusammenfassung für die gesamte Entwässerung für die Höfe 1 und 2 (Retention über Gründach, 
Retentionszisternen, Nutzung des Oberflächenwassers, Versickerungsmulden, Einleitung in die Gewässer) inkl. eines 
Schemaplanes für dieses Konzept mit der Einskizzierung der Fließwege (Was fließt von wo nach wo, was wird 
zurückgehalten usw.) zu erarbeiten. Die zugehörigen Unterlagen erhalten Sie anbei.  
  
Bitte geben Sie hierzu – wenn möglich – bis spätestens 31.08.2023 eine erneute Stellungnahme ab. 
  
Für Ihre Mühen bedanke ich mich im Voraus. 
  
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
  
 
Freundliche Grüße 
 
Marie-Louise Kroner 
  
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstr. 3  
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-531; Fax: -430 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
  
Von: Schunn Roland <Schunn.Roland@lra-es.de>  
Gesendet: Freitag, 16. Juni 2023 12:19 
An: Kroner, Marie-Louise <M.Kroner@kirchheim-teck.de> 
Cc: Balz Heike <Balz.Heike@lra-es.de> 
Betreff: WG: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Badwiesen I" 
  
Sehr geehrte Frau Kroner, 
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das Entwässerungskonzept liegt uns zwischenzeitlich vor und wird aktuell von uns geprüft. Wann unsere 
Stellungnahme zum Wasserrechtsverfahren fertig ist, kann ich im Moment jedoch noch nicht abschätzen. 
  
Reicht Ihnen für den B-Plan zur Entwässerung folgende Stellungnahme: 
„Dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz wurde zwischenzeitlich ein Entwässerungskonzept mit 
Antrag auf Versickerung und Einleitung von Niederschlagswasser in den Kegelesbach bzw. 
Dornbrunnenbach vorgelegt.   
  
Entsprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen werden im Zuge des Wasserrechtsverfahrens festgelegt. 
  
Der Niederschlagswasserabfluss aus dem Gebiet ist zudem durch geeignete Festsetzungen und 
Regelungen (Gründächer, versickerungsfähige Fuß-/Radwege, PKW-Stellplätze oder ähnliches) zu 
minimieren. Es ist zu prüfen, ob eine Begrünung sämtlicher Flachdächer möglich ist.  
  
  
Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei mir melden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Roland Schunn 
  
  
Landratsamt Esslingen  
SG 441 – Gewässer 
  
Besucheradresse: 
DAS ES! 
Fleischmannstraße 4 
73728 Esslingen am Neckar 
  
Postanschrift: 
Landratsamt Esslingen 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Neckarstraße 1 
73728 Esslingen am Neckar  
Tel:  +49 711 39 02-42485 
Fax: +49 711 39 02-52485 
schunn.roland@LRA-ES.de 
www.landkreis-esslingen.de 
  
  
Denken Sie an die Umwelt! - Muss diese Mail wirklich ausgedruckt werden? 
  
  
Von: M.Kroner@kirchheim-teck.de <M.Kroner@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 13. Juni 2023 08:04 
An: Schunn Roland <Schunn.Roland@lra-es.de> 
Cc: Balz Heike <Balz.Heike@lra-es.de> 
Betreff: 411-364.32:001735 | Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Badwiesen I" 
  
Sehr geehrter Herr Schunn,  
  
da im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bei der Abwägung eine Stellungnahme zu dieser Thematik notwendig 
ist, bat ich Sie in meiner Mail vom 03.05.2023 eine nachträgliche Stellungnahme zur Entwässerung bis zum 
02.06.2023 abzugeben. Als Grundlage hierfür diente das Entwässerungskonzept über die Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagswassers, welches Ihnen bereits am 26.04.2023 in digitaler Form übermittelt von Herrn 
Hüttel übermittelt wurde. 
  
Ich wollte mich daher erkundigen, wie der aktuelle Stand hinsichtlich der Stellungnahme zum Entwässerungskonzept 
ist.  
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Für eine Rückmeldung bedanke ich mich im Voraus. 
  
  
 
Freundliche Grüße 
 
Marie-Louise Kroner 
  
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstr. 3  
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-531; Fax: -430 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
  














